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Immer wieder wird in den Medien die Gewaltbereitschaft und Gewalt gegenüber der Polizei 
thematisiert. Eine kürzlich durchgeführte Studie mit dem Titel „Opfererfahrung im Dienst von 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten“ (2017) im Auftrag des Sicherheits- und 
Justizdepartements des Kantons St. Gallen kommt sogar zum Schluss, dass für die 
Polizistinnen und Polizisten der Kantonspolizei St. Gallen Opfererfahrungen im Dienst leider 
mittlerweile den Standard bilden.  

Gemäss Studie gaben die befragten Beamtinnen und Beamten u.a. an, in den letzten drei 
Jahren Opfer einer Beschimpfung (83.2%), einer Tätlichkeit (55%), einer Drohung (45.6%), 
einer Körperverletzung (18.8%) und einer lebensbedrohlichen Situation (21.1%) geworden 
zu sein. Die Studie schliesst daraus, dass es sich bei Gewalt gegenüber Polizeibeamten 
somit längst nicht mehr um eine Randerscheinung handle.  

In persönlichen Gesprächen musste der Interpellant von verschiedenen Übergriffen 
gegenüber baselstädtischen Polizistinnen und Polizisten erfahren. Für diese gehört 
unflätiges Verhalten und Gewalt durch Dritte ebenso bereits zum Polizeialltag. Jüngst konnte 
der Interpellant auch beobachten, dass sich ein Kantonspolizist spezifisch für das 
Mittagessen in zivile Kleidung umzog. Gut möglich, dass der Polizist so sicherstellen wollte, 
dass er seine Mittagspause in Ruhe und Frieden verbringen kann. Dem Interpellanten ist es 
von zentraler Bedeutung, dass den Gesetzeshüterinnen und -hütern im Kanton Basel-Stadt 
der angemessene Respekt entgegengebracht wird, damit sie ihre Aufgaben in einem 
möglichst sicheren Umfeld ausführen können.  

Der Interpellant bittet den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen:  

1. Hat die Gewaltbereitschaft in den letzten drei Jahren (2015-2017) verglichen zu den 
drei Jahren zuvor (2012-2014) gegenüber Polizistinnen und Polizisten zugenommen? 

2. Falls ja, was gedenkt der Regierungsrat zu unternehmen, um Kantonspolizistinnen und 
-polizisten in Zukunft besser vor übermässigen und unnötigen Gewalteinwirkungen zu 
schützen? 

3. Wie häufig wurden in den letzten drei Jahren (2015-2017) verglichen zu den drei 
Jahren zuvor (2012-2014) Verurteilungen nach Art. 285 StGB (Gewalt und Drohung 
gegen Behörden und Beamte), Art. 286 StGB (Hinderung einer Amtshandlung) 
und/oder § 16 Übertretungsstrafgesetz BS (Diensterschwerung) vorgenommen?  

a) Wie häufig waren Polizeibeamte Opfer dieser Delikte?  

b) Wie häufig wurde der Täter der vorgenannten Delikte zusätzlich wegen einer 
strafbaren Handlung gegen Leib und Leben gegen einen Polizeibeamten verurteilt?  

4. Ist der Regierungsrat bereit, ebenfalls eine Studie über Gewalt gegen die Polizei wie im 
Kanton St. Gallen in Auftrag zu geben, um Klarheit über die aktuelle Arbeitssituation 
der baselstädtischen Polizeibeamten zu erhalten? 
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